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Die englische AlcketterpMei.
Von M. Beer.

Intercnes, n>It dem die deut»

»rbeitnehmer den Aufstieg der Labour Pcrrtq in England
Angesicht« des brennenden

schcn Arbeitn

verfolgen, erscheint es uns ttotmendig, unfere AfÄ'ffunktiönilre

mit der Entvirkluna dieser Bewegung vertraut zu inachen.

Der nachstehende Aufsatz stammt aus der Feder eines der besten

Kenner der engl.schcu Arbeiterbewegung. D. R.

Vor genau hundert Jahren (1824) leitete das brithche Arbeitsroolk

seine erste organisierte Kampfperiode ein, die bis 18SS dauerte und

die später unter dem Namen Chartismus bekannt wurde. Um jene

Zeit besaß es weder ein positives Koalitionsrecht noch irgendein poli»

tisches Wahlrecht. Eine versklavte Klaffe, die nur dazu bestimmt

war, die produktive, gesundheitsschädliche und schmutzige Arbeit für

die ganze Gesellschaft zu leisten, gegen ein Existenzminimum für sich

und visl Mehrarbeit für die besitzende Klasse — als Tribut der Be-

siegten an die Sieger.

Infolge blutiger Borpostsngefechte seit dem Frieden von Z.81S —

meistens Wirkungen des damals gegen Frankreich geführten Welt»

krieges (1792 bis 181S) — sttzte die britische Arbeiterklasse 1824 dis

Abschaffung der Koalttionsverbote dtirch und nahm den Kampf gegen

die Klassengesellschaft auf. Wirtschaftlich standen die Arbeiter in

diesem Kämpfe allein und in fÄndlichem Gegensatz zur ganzen be»

sitzsnden Klasfs, politisch hingegen — im.Kampf um das allgemeine

Wahlrecht — hatten sie auch Bundesgenossen in der neuen

industriellen Mittelklasse, die ebenfalls sich erst das Wahlrecht er»

kämpfen mußte. Hieraus ergab sich die eigenartige Situation, daß

diesslb-sn Proletarier, die im Streik gegen die. Jnduftrieklasse standen,

sich politisch mit ihr zusammenfanden, um Arm in Arm mit ihr das

große Grinid» und Handelskapital, das die Regiermtgsmacht besaß,

in die Schranken zit fordern. Diese Allianz zwischen Industriekapital

und Proletariat währte von 182S bis 1832, bis zur ersten Reformbill,

die dem Industriekapital das Wahlrecht gewährte, die Arbeiter hin»

gegen im Zustande der Entrechtung beließ. Die Enttäuschung über

die bürgerlich-proletarische Allianz führte vorerst zum anliparlamsn-

tarischen Syndikalismus (1832 bis 183b), dann zur Befestigung dss

Gedankens der selbständigen politischen Arbeiterbewegung für Demo»

, kratifierung des Parlaments und des öffentlichen Lebens als Mittel

zur Aufhebung der Klassengesellfchaft und Errichtung eines genossen»

schaftlichen Gemeinwesens.
Nachdem bis, 18SS die Demokratisierung des Wahlrechts nicht er»

reicht worden war, trat dns Proletariat den Rückzug an, organisierte

sich nur gewerkschaftlich, errang 1867 eine Wahlreform, ging jedoch

politisch mit den Liberalen bis 1900. Jn diesem Jahrs wurde die

Labour Party gegründet, die den alten chartistifchen Gedanken der

politischen Selbständigkeit der'Arbsiterklasse wieder ausnahm und den

Kampf um dis politische Macht einleitete. Die Gründung der Labour

Party ist zurückzuführen sowohl auf dis Agitationsarbeit der Sozia»

listen seit 1882 wie auf die Angriffe des Kapitals und der Justiz auf

die Gewerkschaften — Angriffe, die die Folge der deutschen und

«nerikanischen Konkurrenz auf dem bis dahin von England be»

herrschten Weltmarkt.war, da diese neue Wirtschaftslage dem eng»

tischen Kapital nicht mehr ersaubt, den' Trade Unions gegenüber groß¬

mütig zu fein. Unter dein Drucke des englischen Kapitals sahen sich

die Trade Unions außerstande, sich mit nur-gewerkschaftlichen Mitteln

zu behaupten und arifpen deshalb zur politischen Aktion. Und die

politische Aktion konnte am sichersten geführt merden durch eine

selbständige Arbeiterpartei. Unter Leitung von Keir Hardie (ge¬

storben 1915), Ramfay Macdonald, Sydney Webv, Philipp Snowden

wurde die Partei mit ihren vier Millionen Mitgliedern zur wirk»

lichen Vertreterin des britischen Proletariats, insbesondere seit 1921,

- seitdsm die großen Wirtschaftsaktionen vom Jahr« 1917 bis 1921 zur

Niederlage geführt hatten — einsr Niederlage, die zum größten Teile

der Auswirkung des Versailler Frisdensvertrages zuzuschreiben ist.

Mächtig standen die Trade Unions vom Jahre 1917 bis 192« da.

Sie durften annehmen, daß sie bald im Besitz des wirtschaftlichen

Mrtbestimmungsrschts sein werden; die Sozialisisrung der Berg»

werte schien im Frühjahr 1920 nur noch eine Frage von wenigen

Monaten zu s«in. Allein die deutschen Kohlenlieferungen nach Frank»

reich seit dsm Spa-Abkommen, die Uebergobs der deutschen Schiff«

an England, die Schwächung der mitteleuropäischen Kaufkraft durch

die Reparationen, sowie die Boykottierung und Beunruhigung Ruß»

lands durch die aristokratikch-diplomatische Clique führte in England

ein« Arbeitslosigkeit herbei, dis dis Finanzen der Gewerkschaften

erschöpfte, allen'Streikdrohungen der Bergleute dis Spitzs abbrach

und das Kapital befähigte, gegen die oon den Gewerkschaften

während des Krieges errungenen Vorteile in bezug auf Lohn und

Arbeitszeit eine umfassende Offensive zu unternehmen. Das Ver»

sagen der Gelverkschaftsaktionen gegsnüber weltpolitischen Auswir¬

kungen gab der Labour Party größere Bedeutung als je zuvor und

bewirkt« auch, dsß ihr die Mission zuteil wurde, Poincrires rücksichts»

loser Ausnutzung des Versailler Vertrags ein Halt zu gebieten. Es

war ja die schwankende Haltung dsr konservativ-liberalen Kca»

lltionsregierung gegenüber Poinccirc-, die das parlamentarische Leben

Großbritanniens seit 192« so unstet und unbefriedigend gestaltete.

Sowohl Lloyd George wie Boncir Lam und Boldwin erwiesen sich

-nicht stark gsnug. cine Gesundung Europas hsrbcizuftihren und hier¬

durch dem cnglihhsn Wirtschaftsleben neue Kraft zu verleihen, Di«

«grosze Arbeitslosigkeit in England ist so eng init dem Versailler Ver«

trag verbunden, daß eine Arbeiterpartei, die doch in erster Linie

dazu berufen ist, der Arbeitslosigkeit abzuhelfen, gnr nicht umhin

kann, auf sine Revision des Versailler Vertrages sowie auf die Her¬

stellung sinss freundlichen Verhältnisses zwischen Großbritannien

und Rußland zu drängen.
- Hier zeichnet sich auch diplomatisch eine neue weltpolitische Kon»

stelZation ab: England—Deutschland—Rußland gegcn Frankreich und

dessen kleine Ententen.

Die am 23. Januar 1924 zustande gekommene Arbeiterreglerung

in London ist demnach ein Faktum von großer Tragweite, sowohl in

sozialer Beziehung für Cnnland wie für Mitteleuropa und dis gesamte

Weltpolitik. Man darf jedoch nicht allzn viel von der britischen Ar»

bsrterregierung erwarten, denn der Umstand ist nicht zu vergessen,

daß si« erns Minderl)«itsregierung ist: von den 613 Mitgliedern des

Unterhaus«, gehören etwa 192 der Arbeiterpartei an. Nur dem

Kraftbewußtssin und dem Wagemut dcr Partei Ist es zuzuschreiben,

daß sie, ohne in «ine Koalition init dsn Libsralen einzuqshcn, die

schwere Verantwortung übeinahm, eine Regierung zu bilden. In

der äußeren Politik: Herstellung guter Beziehungen zu Rußland,

Ausbau des Völkerbundes und Revision des Versailler Vertrages,

wird sie die Unterstützung dsr Libsralen finden. Ganz anders aber

in der Sozialpolitik. Hier wird sich di« Arbeiterpartei auf wenige

Fraaen beschranken Müssen: Linderung der Arbeitslosigkeit »nd Be»

seittgung der Wohnungsnot.
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Das Gnöe öer Zmtmlacheitsgememschaft.
In seiner Sitzung am S. Januar d, I. hat der Bundesausschutz

des AfA-Bundes den. Vorstand beaus'ragt, sosort den Austritt aus

der Zentralarbeitsgemeinschast zu vollziehen. Aus Grund dieses

Beschlusses hat der Vorstand das unten abgedruckte Schreiben an

den Vorstand der ZenKalmbeitsgemeinschaft gerichtet. Wenige Tage

vorher hatte bereits der Gewerkschaftsbund der Angestellten sein

Verirag?-.''chä?tnis zurZentralarbeitsgemeinschaft zum 31.Mnrz,«24

gekündigt. Kurz darauf, in seiner Sitzung om IS. Januar d. J^

beschäftigte sich der Bundesausschuß des Allgemeinen Deutschen Ge»

werkschastsbundes mlt der Zenttcllarbeitsgenieinschaft und beauftragte

den Vorstand! durch die unten ebensalls wiedergegebene Entschließung,

„sein Verhältnis in der Zentralarbeitsgemeinschast zu lösen".

Angesichts dieser Beschlüsse kann es keinem Zweifel mehr unter»

liegen, daß die Auslösung der am 3. Dezember 1918 gegründeten

Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeit»

geber und Arbeitnehmer Deutschlands unmittelbar bevorsteht. Der

Gewerkschaftsring deutscher Arbeiter-, Angestellten- und Beamten»

verbände wnd, nachdem der ihm angeschlossene Gewerkschaftsbund
dcr Angcstellten sein Berhältnis zur Zentralarbeitsgemeinschaft schon

gekündigt hat, sicherlich nicht versuchen, die Zentralarbeitsgemeinschaft
ohne die freien Gewerkschaften fortzusetzen. Fraglich kann cs aller¬

dings erscheinen, ob nicht der christliche Deutsche Gewerkschaftsbund

diesen Vcrsuch unternehmen wird. Nach der Haltung seines Führers
Stegerwald und des dem Dentschen Gewerkschaftsbund ange¬

schlossenen Gesamtverbandes Deutscher Angestelltengewerkschaften
muh jedenfalls damit gerechnet wcrden. Aber wenn die christlichen
Gewerkschaften — womöglich sogar unter Mitwirkung der Gelben —

wirklich eine neue Arbeitsgemeinschaft mit den Spijzenvcrbänden
der UMernehnZer gründen sollten, so mird es eben nicht mehr die

in den Revolutionstagen des Jahres 1918 entstandene Zentral¬
arbeitsgemeinschaft sein.
Es handelt sich, wcnn nun demnächst die Auflösung der Zentral»

orbeitsgcmeinschast erfolgt, ini Grunde genommen nur noch darum,

eine Einrichtung auch formell zu beseitigen, die ihren satzungs-

gemößcn Zweck schon lange nicht mehr erfüllt hat, wobei die Frage

offen gelassen werden soll, ob sie überhaupt jemals dazu in der

Lage gewesen ist. Wie eine Satire auf den tatsächlichen Gang der

Dinge in^den letzten Jahren und besonders auf das Verholten der

Unternchmer in den letzten Monaten hört sich heute der § 1 der

Satzung der Zentralarbeitsgcmeinichast an, in dcm behauptet wird,

„sie bczwcckt die gemeinsame Lösung aller dic Industrie und das

Gewerbe Deutschlands berührenden wirtschafts- und sozialpolitischen
Fragen sowie aller sie betrefsenden Gesetzgebungs- und Verwaltungs-
nngelegenheiten". Selbst dcr statischste Verteidiger des Arbeits¬

gemeinschaftsgedankens dürfte stark in Verlegenheit kommen, menn

man von ihm den Nachweis dafür verlangen wollte, daß die Zentral-
orbeilsgcmeinschaft ihrcn Zweck in diesem Sinne jemals erfüllt
hat. Wenn man oon der Außenhandelskontrolle absieht, die auf

ihre Anregung hin im Frühjahr 1920 eingerichtet worden ist, wird

man vergeblich nach positiven Ergebnissen des Zusammenwirkens
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Zentralarbeitsgemein¬
schaft suchen. Die Geschichte der letzten Jahre bietet aber eine Fülle
von Beweisen dafür, dafz die Unternehmer sich durch das Bestehen
der ZentraZarbeitsgemeinschaft nicht im geringsten davon abhalten

ließen, in der rücksichtslosesten Weise ihre klassenegoistischen Forde¬
rungen zu stellen und zu vertreten.
Was sich die deutschen Arbeitgeberverbände namentlich in den^,

letzten Wochen und Monaten an Vorstößen gegen die soziale Schutz»
gesetzgebung und an Versuchen, die vorrevolutionäre Arbeitsoer-

fassuiH wieder herzustellen, geleistet haben, ist nicht nur ein Hohn
auf den Grundgedanken der Arbeitsgemeinschaft, sondern auch ein

offenkundiger Bruch der Bereiubarung, die in gewissem Sinne die

Grundlage der Zentralarbeitsgemeinschaft bildete, des bekannten

Abkommens zwischen den Spitzenverbönden der Arbeitgeber vnd

Arbeitnehmer Deutschlands vom IS. November 1918. Man ver»

aegenwSrtige sich nur. daß in Ziffer 9 dieses Abkommens
Das Höchstmaß der täglichen regelmäßigen Ar»

beitszeit für alle Betriebe auf acht Stunden feft»
gefetzt worden ift und halte demgegenüber die große Offensiv«,
die das Unternehmertum zur Beseitigung des Achtstundentages ein»

geleitet hatt Man denke weiter daran, daß nach Ziffer S dieses
Abkommens die Arbeitsbedingungen für alle Arbeiter und Arbei¬
terinnen „entsprechend den Verhältnissen des Gewerbes durch
KoUektivvereinbarungen mit den Berufsvereinigungen der Arbeit»

nehmer ststgesetzt" werden sollen, und daß diese Vereinbarung sinn¬
gemäß auch für das Berhältnis zmischen den Arbeitgeberverbänden
und den Angestellten gelten soll. Und dann erinnere man sich an

die zahlreiche,, Fülle, in denen große Arb«itgeberoerbünd?, wie

z. B. der Arbeitgeberverband der Se «schiff swers-
ten, sich trotz ausdrücklichen Hinweises auf ihre Berpslichtung
geniSß Ziffer S des Abkommens vom IS. November 191» schon feit

Jahr imd Tag weigern, Tarifverträge mit den Angestelltenverbänden
abzuschließen! Wozu die Zahl der Beispiele vermehren? Die ge¬

samte Einstellung der Unternehmer, die ganze Art, wie sie die

Wirtschaftskrise brutal auszunutzen suchen, um die Arbeitnehmer-
sthaft noch schärser auszubeuten und noch mehr zu knechten als vor

dem Kriege, stehen in so schreiendem Widerspruch zu den Wichten,
die die Satzung der Zentralarbeitsgemeinschaft und das Abkommen

vom IS. November 1918 ihnen auferlegen, daß es meiterer Worte

wirklich nicht mehr bedarf.
Gegen die sofortige Auflösung der Zentralarbeitsgemeinschaft ist

gelegentlich eingewandt worden, daß diel« Auflösung solange un¬

möglich sei, als nicht Ersatz sür ste in Ihrer Eigenschaft als Bc-

nennnngskörper für die Mitglieder öffnMch-rechtlicher Körperschaften
(Vorläufiger Reichswirtschaftsrat, Reichskohlenrat, Reichskalirat usw.)
geschaffen sei. Wir halten dieses Bedenken nicht für stichhaltig. Jn
die Verordnungen über die Bildung, des Vorläufigen Reichswirt¬
schastsrats, des Reichskohlenrats und anderer Körperschasten des

öffentlichen Rechts ist die Zentralarbeitsgemeinschaft doch nur des¬

halb als Benennungstorper ausgenommen worden, weil sie eben

vorhanden war und auf Arbeitgeber» und Arbeitnehn«rjeite die

Spitzenverbände erfaßte. Wenn aber diese Zentralarbeitsgemein¬
schaft nicht mehr besteht, werden eben die in Frage kommenden

Verordnungen und Gesetze so geändert werden müssen, daß trotzdem
weiter die maßgebenden Organisationen auf Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmerseits berücksichtigt wcrden.

Ebensowenig wie diesem Einwand ist dem anderen Gewicht bei¬

zulegen, daß durch die Auslösung der Zentralarbeitsgcineinschaft
auch das Abkommen vom 15. November 1918, das cine Reihe wich¬
tiger Zugeständnisse der Arbeitgeberverbände on die Gewerkschaften
enthalte, hinfällig merde. Der Abschluß dieser Vereinbarung war

gewiß seinerzeit die Voraussetzung für das Zustandekommen der

ZeiitralarbeitsgemeinschaZt. Als Vertrag zwischen den Spitzenver-
biinden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besteht sie aber unab¬

hängig von der Zentralarbeitsgemeinschaft und kann nach ihrer
Ziffer 12 nur mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist gelöst werdcn.

Diese Rechtslage ist auch in dem Schreiben des AfA-Aorstandcs an

den Vorstand der Zei>tr«l«rbeitsg«meiiischaft vom S. Januar d. I.

dadurch nicht in Frage gestellt morden, daß in diesem Schrcibcn
ous die vielfachen Verstöße der Arbeitgeber gegen das Abkommcn

vom 15. November 1918 hingewiesen wird.

Höchst eigenartig mutet angesichts der Uebereinstimmung, die bis

über das fteigewerkschastliche Lager hinaus in dem Entschluß zur

Auflösung der Zentralarbeitsgemeinschaft besteht, die Haltung des

Deutschen Werkmeister-Verbandes in dieser Frage an. Selbstver¬

ständlich kann und soll der Leitung des Deutschen Werkmeister-Ver¬
bandes nicht das Recht bestritten werden, auch heute noch für die

Aufrechterhaltung der Zentralarbeitsgemeinschaft einzutreten, obwohl
mi? überzeugt sind, daß auch seine Mitglieder kein sonderliches
Interesse daran haben, sich weiter in einer Arbeitsgemeinschaft mit

denselben Arbeitgebern zu befinden, die ihnen ebenso rücksichtslos
entgegentreten wie den übrigen Ängestellten Die Art aber, wie die

Verbandsleitung und die Deutsche Werkmeister-Zeitung nach dem

Beschluß des AfA-Bundesausschusses ihre abweichende Auffassung
zu bekunden beliebten, war den» doch mehr als befremdlich. In cinem

Artikel „Die Zentralarbeitsgemeinschaft" in Nr. 1/2 der Deutschcn
Werkmeister-Zeitung wird allen Ernstes der Versuch unternominen

nachzuweisen, daß der Beschluß des AfA-Bundesausschusses, durch
den der Vorstand beauftragt wurde, den Austritt aus der Zentral¬
arbeitsgemeinschaft zu vollziehen, satzungswidrig zustandegekommen

sei, weil er in das Selbstbestimninngsrecht der einzelnen Gewerk»

schaften eingreife und deshalb nur einstimmig hätte gefaßt werden

dürfen. Der Verfasser des Artikels scheint dabei ganz übersehen zu

haben, daß eine Interpretation der Bundessotzung in seinem Sinne

auf nicht mehr und nickn weniger als die Unterwerfung aller übrigen
dem AfA-Bund angeschlossenen Verbünde unter den Willen des

Deutschen Werkineister-Berbandes hinouslausen wiirde. Selbstver¬

ständlich ist eine solche Auslegung der Bundessatzung unmöglich, und

die Verbandsleitung wird sich deshalb schon mit der Tatsache ab¬

finden müssen, daß der AfA-Bund gegen ihren Willen aus der

Zentralarbeitsgemeinschaft ausgeschieden ist
Die Leitung des Deutschen Werkmeister-Berbondes bat stch aber

nicht dainit begnügt, ihren Widerspruch gegen den Beschluß des

AfA-Bundesausschusses in der Verbandszeitung in einer Form zu

erheben, die man milde ausgedrückt als ungewöhnlich bezeichnen

muß, sondern sie bat darüber hinaus in einem unten abgedruckten

Schreiben an die Zentralarbeitsgemeinschaft zum Ausdruck gebracht,
daß der Deutsch« Werkmeister-Verein trotz des Austritts des AsA-
Bund» an. der Zugehörigkeit zur Zentralarbeitsgemeinschaft fest¬

zuhalten gedenke. Vermutlich mird dieses Schreiben nichts an der.

Tatsache ändern, daß di« Zentralarbeitsgemeinschaft doch aufgelöst
wird und der Deutsche Werrmeister-Berband kann wohl ervfUich nicht



Nummer 2 AfA -Bundeszekkung Seite 7

beabsichtigen, nun etwa mit anderen als freigemerkschaftlichen Ver»

bänden eine neue Arbettsgemeinsckzast zu bilden.

Sluf alle Fälle hat die Leitung des Deutschen Werkmeister-Ber»

bandes mit ihrem Artikel in der Deutschen Werkmeister-Zeitung und

ihrem Schreiben an die Zentralarbeitsgemeinschaft eines erreicht, sie

hat öen Arbeitgebern und unseren Gegnern in der Angestellten»

bewegung wiedcr einmal höchst willkommenes Material für ihren

Kamm gegen den Höfen AfA-Bund geliefert. Nun wird es ja der

AfA-Bund schließlich ertragen können, wenn wieder cinmal in dsr

ganzen Arbeitgeberpresse Auszüge aus einem Artikel der Deutschen

Werkmeister-Zeitung als Beweis für dis ttnlMbarkeit des frei»

gewerkschäfttichen Standpunktes veröffentlicht werden und wenn die

„Deutsche Handelswacht' und andere Organe dcs Gefamtverbandes

Deutscher Angestelltengewerkschaften von einer Krisis im AfA-Bund

fabulieren. Manchem Kollegen aus den Mitgliederkreifen des Deut»

schcn, Werkmeisterverbandes dürften aber diese Vorgänge doch ver»

anlassen, sich die Frage vorzulegen, welchen Weg die Verbandsleitung

eigentlich einzuschlagen gedenkt.
s «.

*

Beschluß des AfA-Bundesausschusses vom Z. Zanuar 1924.

„Der Bundesausschuß beauftragt den AfA-Vorstand, den Austritt

aus dsn Zsntralarveitsgemeinschaftsn sofort zu vollziehen."

<-

Kündigungsschreiben des AM-Vundes.

Berlin NW. 52, den 5. Januar 1924.

An den Vorstand, der Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen

und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Deutschlands,
Berlin SW. 4S.

- Das Abkommen vom 15. November 1918, das die Grundlage für

die Bildung ber Zentralarbeitsgemeinfchaft gewesen ist, wird in

seinen wesentlichen Grundgedanken von Arbeitgeberseite längst nicht

/ mehr beachtet. Auch die einzelnen Paragraphen jenes Vertrages, wie

die Sicherung des achtstündigen Höchstarbeitstages, die Anerkennung

kollektiver Arveitsverträgs, die Ablehnung der gelben Werkvercin«

usw. haben in der Praxis ihre Geltung eingebüßt. Schließlich ist die

große Offensive, die das organisierte Unternehmertum in den letzten

Wochen wirtschaftlich und politisch gegen die Arbeitnehmerschaft zum

Zivecke der Aufhebung ihrer wichtigsten Grundrechte eingeleitet hat,

ein Hohn auf den Arbeitsgemeinschaftsgedanken. Die Zentralarbeits»

aemeinschoft ist somit heute lediglich als eine Behinderung dsr be»

teiligten Gewerkschaften in der freien Wahrnehmung der ihnen an»

vertrauten Arbeitnehmerinteressen anzusehen.
Wir erklären hiermit den Austritt des AfA-Bundes aus der

Zentralarbeitsgemeinschaft mit sofortiger Wirkung.

Hochachtungsvoll
Allgemeiner freier Angestelltenbund.

Der Borstand,
gez. AufhKuser. Süß.

«

EntschUehung des ADGB.'Vundesausschusses vom lö. Januar 1924.

„Der Bmldesauskchnß bekennt sich aufs neue zu dem in der Ver»

fassung niedergelegten Grundsatz der »gleichberechtigten Mitwirkung

der Arbeitnehmer in wirtschaftlichen Fragen. Er ist sich bemüht, daß

damit ein Zusammenwirken mit dem Unternehmertum ebenso un»

vermsidlich ist wic bsi der gemeinsamen Regelung dcr Arbeits¬

vcrhältnisse in der Tarifgemeinschaft.
Unbeschadet dieser grundsätzlichen Auffassung beauftragt der Aus»

schuß den Bundesvorstand, sein Verhältnis in der Zentralc.rbeits»

gemeinschaft zu lösen. Die Zentralarbsitsgemeinschaft hat sich organi¬

satorisch und sachlich außsrstcnrds gezeigt, die ihr zufallenden Auf»

gaben zu erfüllen. Insbesondere hat sie nicht verhindern können,

daß weite Kreise der Unternehmer wirtschaftlich und sozial eins Hal¬

tung einnehmen, die unvereinbar mit dcni Geist mid den Verein»

barungcn der Arbeitsgemeinschaft ist. Unter dicscn Umständen ist

die Aufrechterhaltung dcr Zentralarl'citsgcmeinschaft nickt möglich.

Der Ausschuß nimmt zustimmend Kenntnis von den Bemühungen

des Bundesvorstandes, die Wahrnehmung der wirtschaftsoolitischen

Vertretung, der Arbeitnehmer auf andere Weiss zu regeln. Er be¬

vollmächtigt ihn, diese Bemühungen fortzusetzen,"

Schreiben des Deutschen Werknieistervecbvndes an die Zentral-

arbeitsgemeinjchaZt.

Einschreiben! Düsseldorf, den 22. Januar 1924.

An die Zentralarbeitsgemeinschaft dcr industrisllen und gswcrbiiciicn

Arbeitgebcr mrd Arvciiiichmer Deutschlands.
Berlln SW.

Wilhelmstr. ZA'.

In der Presse wurde ein Schreiben des AfA-Vorstnndcc- an Sen

Vorstand der Zentralarbcitsgsmeinschaft veröffentlicht, ini: dcm der

Austritt des AfA-Bundes aus der Zentralarbcitsgcinei:>ichaf!
mit

sofortiger Wirkung erklärt wurde.

Hierzu teilen mir mit, daß der Deutsche Wcrkmcistervcrb!>ud Düssel¬

dorf, als die wirtschaftliche Vereinigung der Werkmeister und Be»

triebsangeftellten tn der Industrie und im Bergbau, obgleich cr Mit¬

glied des AfA-Bundes ist, eine anders Stellimg dazu einnimmt. Der

Abgsorbneientag hat als die oberste beschließen«? Instanz dc? LWN.

wiederholt die Auftechtsrhaltung der Arbeitsgemeinschaft der Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer beschlossen. Ehe nicht ei» anderer Weichlich

gefaßt ist, würde eine Austrittserklürung durch den Vorstand oder

die Berwaltung des Deutschen Werkmeisterverbcmdes gegen den

Willen der Mitglieder sein. Wir betrachten nach wie vor die Zentral¬

arbeitsgemeinschaft als den Boden, auf dem den gegensätzliche!, An¬

sichten zu einer Regelung verholfsn wsrden kann.

Aus diesen Gründen kann ein Austritt des Deutsche» Werk-

merstervsrbandes aus dsr Zentralarbeitsgemeinschaft nicht in Frage

kommen, und das Schreiben des AfA-Bundes ist nicht ein Anlaß für

den Deutschen Werkmsisterverband, scine grundsätzliche Stellung»

nähme zur Zentralarbsitsgemeinschaft zu öndsrn.

Unverkennbar ist, daß die bisherige Form der Zentralarbeits¬

gemeinschaft nicht genügte, mn den Anforderungen der Arbeitnehiner

an eine zweckmäßige Gemeinschaftsarbeit zu entsprechen. Die ein»

zelnen Unternehiner haben immer ivieder die vertraglichen Verein¬

barungen unbeachtet gclasssn oder mißachtet. Deshalb müssen auch

unsere Bemühungen dahin gehen, in Anerkennung des Grund¬

gedankens der Zentralarbsitsgemeinschaft eine dem Zweck c»t<

sprechende Gestaltung für sie zu schaffen.

Hochochtimgsooll
Deutscher Wcrkmeisterocrband,

Die Hauptverwaltung,
gez. Leonhardt. gez. Kroll.

Neue Aufgaben öer Genossenschaften.
Von,Dr. Theodor Cassau.

Die Koilsumgenossenschaftsldee hat ein eigenartiges Schicksal. Jn

Deutschland und England, den beiden führenden Genossenschafts¬

ländern, entstand sie in den Massen und mußte stch nicht nur ohne,

sondern sogar gegen die Theorie durchsetzen.

Die britischen Konsumvereine sind keine Schöpfung Robert Owens,

ihres angeblichen „Vaters": sie sind auch keine Schöpfung ihres ersten

wirklichen Theoretikers, des Dr. King, sondern sie sind von Arbeitern

geschaffen worden, die instinktiv den Weg zu ihnen suchten. Die Hilfe

der «Christlichen Sozialisten", ihrer einzigen, wissenschaftlich gebildeten

Freunde, bei Schaffung des Genossenschaftsrechts muhten sie sogar

. mit heilloser Verwirrung ihrer Theorie bezahlen: Gewinnbeteiligung

und Konfumgenosssnschaft gingen Jahrzehnte nicht nur nebeneinander

her, sondern ste wurden andauernd durcheinander gebracht.

Die deutschen Konsumgenossenschaften hatten, abgesehen oon Huber

und Pfeiffer, die beide den Weg zur Arbeiterschaft nicht finden

konnten, im Entwickelungsftadium den einflußreichen Freund in

Schulze-Delitzsch, einem kleinbürgerlichen Mittelstandspolitiker im

guten Sinne: als Bater der Bewegung kann er jedoch keineswegs

bezeichnet werden. Er sah sn >hr nicht ein« Form.des praktischen

Sozialismus, sondern nichts anderes als eine auf Selbschilfe be»

ruhende Wohlfahrtseinrichtung. Sein großer Widerpart Lassalle war

noch stärker als er auf Produktivgenossenschaftcn gestellt.

So entstanden die deutschen Konsumvereine nicht nur ohne jede

Theorie, sondern sie hatten sich noch wsit inehr als die englische»

gegen eine feindliche Theorie durchzusetzen. Als später, Mitte und

Ende der neunziger Jahre, die Revisionisten Propaganda sür die Ge.

nossenschaftsbewegung machten, rissen sie den Argwohn und Wider¬

spruch der orthodoxen Richtung in stärkster Welse wach. Trotz

dieser Gegensatz«, trotz der schwierigen Entwicklungsverhaltmsss sino

die Konsumvereine gewachsen und groß geworden und hnben dr.mit

den Beweis ganz besonderer Lebenskraft erbracht. Es ift daher ver¬

ständlich, wenn in einer Zeit wie der gegsnmärtigen, in der dcr Ein¬

fluß der Arbeitnehmer «uf Gesetzgebung und Verwaltung geschwächt

ist. der Blick sich wieder auf diese Form dsr direkten Aktion richtet.

Hat man auf seiten der Politiker und GemerksciMsr zu lange Zeit

den KrSmerkampf der Genossenschaften mißachtet, so ist jetzt der rechte

Augenblick der Einkehr gekommen.

Wi« man in der Wirtschaftspolitik nicht alles Heil von einem

einzigen Mittel erwarten darf, sondern stets eine Reihe zusnminen-

wirknder Maßn hmen ergreifen muß, so darf man sich auch nicht
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auf politische oder gewerkschaftliche oder genossenschaftliche Tätigkeit

beschränken, sondern mnfz alle zugleich ausüben, freilich in Anpassung
an die allgemeinen Zeitosrhnlir.isss.
Wenn wir uns heute fragen, worin die Bedeutung des Genossen¬

schaftswesens für die Arbeiinshmsrschast besteht, so werden wir nicht

ihren praktischen Nutzen, sondern ihre erzieherische Wirksamkeit in

den Vordergrund stellen. Als nach dem Zusamnrenbruch die Macht
der Arbeilnshmerschaft in den Schätz fiel, nutzte sie diese nicht, weil

sie zu ihren eigenen, wirtschaftlich-organisatorischen Kräften nicht
das nötige Vertrauen hatte. Der Philister braucht einen Sachbeweis,

auch der GewerlschaftsplMster, und diesen Sachbemeis müssen wir

in der freien Sozialisierung liefern, wenn wir «uf staatlich organi¬
sierte Sozialisierung hoffen wollen. Dazu bedarf es aber einer ganz

anderen Entwickelung des Konsumvereinswesens, als wir es bisher
in England, geschweige deni? in Deutschland erlebt haben. Wir

müssen Organisationen schassen, die nicht nur als das Werk von

Arbeitern angestaunt merden, sondern die sich als solche Beachtung
in der wirtsäiaftspolitisch interessierten Oeffentlichkeit erzwingen, was

bisher nicht der Fall war. Wir müsscn zunächst dahin kommen, daß
die Beachtung der Genossenschaften in der Handelspresfe nicht etrvas

Bemerkenswertes ist, sondem selbstverständlich wird. Wir müssen
weiter erreichen, daß die Genofsenschaftsbsivsgung der Arbeitnehmer¬

schast für parlamentarische und sonstige Verhandlungen Grvszkaus-
lente zur Verfügung stellen kann, die, auch ohne Exponenten der

Arbeiterbeivegung zu sein, auf Grund ihrer Leistungen, Erfahrungen,
Persönlichkeit allgemeine Beachtung finden. Und schließlich dürsen
die Genossenschaften nicht der große Saugeschwainm sein, dcr alle

Tüchtigen aufsaugt, sondern wir müssen in ihnen zu einem Ueber¬

schuh an Wirtschaftsführcrn kommen, die mir an die össentliche Be¬

hörde, an Staat und Reich für Sozialisierungen abgeben können.

Wenn wir diese Siärkung'der frcicn Sozialisierung erreichen wollen,

müssen wir in ihr jedoch erst die Methoden der Bstrisbsfühnmg und

der Menschenauslese ausbilden. Es fehlt uns hier noch unendlich

viel, und die Genossenschaft, die im Konkurrenzkampf mit dem

Privatbetrieb hochkommen muß. ist der gegebene Pionier. Schließ¬
lich müssen mir uns auch darüber klar sein, dah das Schlagwort vom

guten tariflich geregelten Arbeiterverhältnis uns noch nicht die

Lösung des Arbeitsverhältnisses im gen«inwirtschaftlichen und sozia¬

listischen Betrieb ist. Auch hicr müsscn die Genosssnschaf'sn führend
wirken. Sie sind sogar durch den Betrieb dazu gezwungen, wenn

sie ihren Geschäftskreis vergrößern, und dieser läht sich sowohl nach

Mitgliederzahl wie Arbeitsgebieten noch außerordentlich «'.«dehnen.
Die Konsumvereine sind die Organe zur Befriedigung des Bedarfs
der breiten Massen. Eine große Entwicklmrgsmöglichksit ist hier ge¬

geben, wcnn der Wille vorhanden ist. etwas Neues. Bahnbrechendes

zu leisten. Daher müssen wir uns immer wieder vor Augen hatten,

daß alle Eingriffe in die Wirtschast durch V?rordnungen Kleinkram

sind gegenüber der Morktbeeinslussung durch Ware. Käuferkartell und

Bewirtschaftung können nie das erreichen, was cin gut geleiteter
Betrieb durch Marktbeeinflussung zu bewirken vermag. .

Der „Konsumvereinsschwärmer" hatte einst einen schlechten Namen

in der Gewerkschaftsbewegung: die Folge davon spüren wir noch

heute. Die Realpolitiker von damals, die die Konsumvereins von

oben herab ansahen, waren di« wirklichen Schwärmer: sis glaubten,
mit Sozialpolitik und Stimmzettel die Welt verbessern zu können

und hatten nicht den Blick sür die Realitäten des Wirtschaftslebens.
Soll«n die gegenwärtigen Leiden nicht nutzlos sein, dann müssen mir

die Schlußfolgerung aus den verflossenen fünf Jahren ziehen, und

diese ist die: die Arbeitnehmer haben fich zu wenig um das Wirt¬

schaftsleben gekümmert und haben daher die Macht des allgemeinen
Wahlrechts durch das paritätische Wirtschaftsparlament durchlöchern
laffen. Wir müssen lernen und weiterarbeiten, und «ine der Lehren
heißt: Auf genossenschaftlichem Wege soviel von der Wirtschaft er¬

obern als möglich ift. Wir müssen uns bewußt werden, welche wirt¬

schaftspolitischen Möglichkeiten hier liegen und auf Grund dieser
Erkenntnis arbeiten. Dis Schlappe, die wir uns durch die Währungs¬
krise geholt haben, kann ernsthafte Bedeutung nur gewinnen, wenn

uns dsr Wille zur Macht fehlt. Jn den grohen Machtkämpfen ent¬

scheiden nicht nur „die silbernen Kugsln", sondern die Wirtschafts¬
kräfte. Ein paar Jahre anormaler Wirtschaft mit Menschen, die sich
zum guten Teil von der Kriegspsychose noch nicht gelöst hatten, sind
nicht entscheidend. Die Ziel« der Arbeitnehmerschaft in ihrsm Kampf
um die Macht im Staat und Reich stehen unverrückt. Der Weg zu

ihnen läßt sich finden, wenn der Wille da ist. Dieses Wollen zu

stärken, ist die erste Aufgab«: die zweite ist, aus der Krise zu lernen

und die Wirtschaft zu erobern, wo sie uns zugänglich ist. Zu diesem
Zweck ist es notwendig, die Massen genossenschaftlich zu organisieren:
allein die Zuführung, der Draußenstehsnden kann der deutschen Ge-

nossenschaftsbewsgung einen Aufschwung geben trotz Wirtschafts¬
krise Und Arbeitslosigkeit. Dann gilt es, auf Grund der großen Mit¬

gliederzahl den sachlichen Arbeitsbereich weiter auszudehnen. Unsere
deutschen Konsumvereine befinden sich noch iminer im Anfangs¬
stadium der Entwicklung. Sie sind noch vom Lebensmittelgeschäft

beherrscht, die typischen Warcnhäusnrtikel spielen noch «ine klsine

Rolls. Hier sind Risscnentwicklungsmöglichkeiten gegebenl Als wir

deutsch?» Konsumgenossenschafter 1913 England bereisten, da sahen
wir die englische Usberlegenhsit der Gcschgftsorganisation, aber auch
die deutsche der Genossenschastsorgnnisation. Wir können in ein bis

jwei Jahrzehnten die Engländer weit überflügeln, wsnn wir unssre
EnKuicklunzskurve von 19öS bis zum Kriege wieder gewinnen. Das.

ist keine Ekpitcilfrige. Keine Genosssnschastsbewegung hat in leid¬

lich geordneter Wirtschaft unter Geldmangel ernsthaft gelitten. Es

ist eine Frage dei; Willens und des Intellekts. Wir brauchen den

Willen zur Macht und die Erkenntnis unserer jetzigen Mängel, wir

brauchcn die Ausbildung von Wirrschafieführcrn in unseren eigenen
Betrieben, Dann werden wir weit über die unmittelbare praktische
Bedeutung M Konsumgenossenschaft hinaus etwas schaffen. Nur

wenn wir in der Wirtschaft auf eigener Scholle stehen, werden wir

wirklichen Einblick und Einfluß erhalten.

VekmzzpfuNg Ser ArbeHswjZßksl!.
Der Bundesnusschuß des AfA-Bundes hat fich am 3. Januar ein¬

gehend mit dem Problein der Arbeitslosigkeit befaßt und iin Anschluß
cm cin Referat dcs Staatssekretärs z. D., Prosessor Dr. Hirsch,

hierzu nachstehenden Gesamtplan angeiwmmen, der auch sofort dei:

zuständigen Reichsminiftcrisn mit dcr Aufforderung zur Stellung¬

nahme unterbreitet wordcn ift.
I. Die Verschärfung der Arbeitslosigkeit.

Bereits, seit vielen Monaten wiesen die freigswerkschaftlichcn
Spitzenverbände die Regierung in wiederholten Kundgebungen

darauf hin, daß eine starke Erhöhung der Zahl der Arbeitslosen zu

erwarten, eine wettgelislids Vorsorge gegcn diese Not dringend ge¬

boten sei. Dis Befürchtungen dsr Gewerkschaften sind inzwischen
in erschreckendem Ausmaße Wirklichkeit geworden, dagegen keinerlei

irgendwie ausreichende Borbeiigungsmcrßregel Dieser Zustand
wird von den Unternehmern zu scharfem Druck «uf Arbeitslohn und

Arbeitszeit «usgenutzt. Beides muß die Kauftrnjt dsr breiten Masse
und damit wieder dis Arbeitegklegenheit mindern, folglich das Ucbcl

dcr Arbeitslosigkeit noch weiter erhöhen. Reich, Länder und andere

öffentliche Körperschaften vermehren dazu noch di« Arbeitslosigkeit

durch einen Personalabbau, dcr im gegenwärtigen Ausmaß und

Augenblick den Druck auf dsn Arbeitsmarkt bedenklich verschärft.
Dies um so mehr, als für diese ausscheidenden Ardeilskräste keiner!«

andere Arbeitsgelegenheit vorbereite! worden ist. Nach 'amtlicher

Kundgebung ist schon jetzt die Zahl der dsutschsn Arbcitklssen auf
L^i! Millionsn, die der Kurzarbeiter fast «uf 4 Millionen zu veran¬

schlagen. Sonach fehlt der Hälfte der dsutschsn gewerblichen Ar¬

beiter-, Angeftellten- und Beamtenschaft ausreichende Arbsitsgzlegen-
heit, einem Viertel fehlt sie ganz

Während in E^cmd ein« prozniti«! geriz^er« Arbeitst i>st',k«t
die dortigen Staatsmänner und nach dem Zeugnis der letzten Wahlcn
das ganze Volk zur tuchersten Abwehr aufgsrufsn hat, Ist in DeutZch-
laird alle Initiativ« der Unjernehiner und der von ihnen beherrschten
Regierung auf Lohndruck, Verlängerung der Arbeitszeit und damit

nuf Verschärfung der Arl'Sitslo-snkrise gerichtet. Die Regierung h«l

«.l'.ßer der Erwerr^wsenunttrstützunz keinen zusammenfassenden Ge¬

dankengang zur Bekämpfung dieses auf längere Frist drohenden
Ucbcls entwickelt.

Der AfA-Bund hält dis Aufstellung eines umfassenden Gefamt-

planes zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auf lange Sicht unter

Berücksichtigung der schwierigen Finanzlage des Reiches für

dringend erforderlich und schlägt hiersür die folgenden Richtlinien vor:

II. Reparationsleistungen.

Harter äußerer Zwang hat nunmehr nuch die vorher miderstrclisn-
den deutschen Untsrnshmsrkreise zum praktischen Bekenntnis ciner

Erfüttungsvolitik gebracht. Sachleistungen und Arbeit für den un¬

mittelbaren Wiederausbau schließen am sichersten die Wunden der

zerstörten Gebiete »nd tragen zur Versöhnung der Völker bei. Das

System der von Staat zu Staat organisierten Sachleistungen ist im

Ruhrkampf unterbrochen und neuerdings teils durch ein Sustem ein¬

seitiger Lieferungen von Konzernen, teils durch Geldwegnahmcn (Be-

schlagnahms von Zölle,, und Ausfuhrabgabsn, Zmischsnzöllen sowie
in Devisen zahlbaren KohKnsteucrn), tcüs durch gänzlich pro-

duktionswidrige Hemmungen vcr Wirtschaft (Vcrkshrssperren und

ähnliches) ersetzt. Diese Hemmungen bedeuten fllr Dcutschland eine

schwere wirtschaftliche und finanzielle Schädigung ohne jeden Wirt¬

schaftsnutzen sür die Ententemächte. Die unorganisierten Leistungen

einzelner Konzerne bringen ebenfalls weder für die Empfänger¬

stanten den gleichen Wertcrtrag wie organisierte Reparationen, noch

für Deutschland die notwendige Verwertung' seiner Arbeitskraft.

Deshalb ist zu fordern:
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Ablösung der unorganisierten und unwirtschaftlichen Belastungen,

insbesondere auch der Exskutionskosten durch Vereinbarung eines

Systems freiwilliger Sachleistungen insbesondere sür unmittelbaren

Wiederaufbau.
Zweckmäßige fachliche und räumliche Verteilung dieser Sachleistun-

gen, so daß der Grundgedanke der Beschäftigung freier Arbeits»

träft« sür Zwecke der Reparation wieder hergestellt wird.

Da auch die Lasten des Micum-Vertrages und ähnlicher Abkom¬

men durch Minderung der SteuerleistungsfShigkeit der betreffenden

Untemehmurigen mittelbar voin Reich und den anderen öffentlichen
Körperschaften getragen werden:

ZZweckmäßige Verteilung der Lasten für diese Leistungen über die

gesamte Volkswirtschaft und hierbei insbesondere auch Prüfung,
inwieweit zur Tragung dieser Lasten auch einzelne Monopole, etwa

in Anlehnung an die von Belgien zur Diskussion gestellten Vorschläge
und unter Beseitigung velkswirtschaftlicher überflüssiger Zwischen¬

glieder mit Erfolg herangezogen werden können. Insbesondere
soll dadurch auch verhütet werden, daß, mie bereits jetzt an mehreren
Stellen versucht wird, die Lasten der von den einzelnen Jndustrie-
krnzernen übernommenen oder einzelnen Reichsgebieten auferlegten
Sach- und Exekutionsleistungen einseitig auf die Arbeitnehmer abge-

mälzi werden.

III. Neuschaffung von Arbeitsgelegenheit.
») Kreditbeschaffung.

Aus der Snchwertbelastung zugunsten der deutschen Rentenbank

sind neben 12M Millionen Rentenmark für Zwecke des Reichs auch
noch 1200 Millionen Nentenmark für Zwecke des privaten Wirt-

sckxiftskredits vorgcsel«». Die letztere Quelle der Entstehung der

Rcntenmark erscheint grundsätzlich bedenklich, da sie ein weiterer

Anlatz der Schaffung neuer Zahlungsmittel sür Kredite der Wirt¬

schast ist, die ani Markte freien Kapitals mit Hilft der vorhandenen
Zahlungsmittel, also ohne neue Inflation, gedeckt merden sollten.

Insoweit der Betrag der Rentenbankbelcistung trotzdem in Anspruch
genmnmen wird, sott er lediglich für produktive Zwecke, insbesondere

für produktive Nutzbarmachung sonst brachliegender Arbeitskräfte,
und auch, hier nur in dem unbedingt erforderlichen Ausmaße gegeben
werden. Hierbei ist insbesondere an die unter den folgenden
Punkten b) und c) gemachten Vorschläge gedacht,

b) Arbeitsgelegenheit durch Reich, Länder und

andere öffentliche Körperschaften.
1. Ter Wsldbesitz der deutschen Länder ist während der Inflations¬

zeit aus Fürcht vor Geldentwertung ungenügend ausgenutzt worden.

Die Folge war überrimHige Holzeinfuhr und übermäßiger Holzpreis.
WcllSarbeit war stets auch Wmterarbeit. Holzeinschlag, auch bei

ermäßigtem Abscchpreis bringt den öffentlichen Waldbesitzern neue

Mitlei und den Arbeitslosen neue. Arbeitsgelegenheit. Deshalb sollte
großzügige EinleitLNg eines erhöhten Holzeinlchlages auch durch ent¬

sprechende Vorschrift an die privaten Waldbesttzer sofort ersolgen.
2. Durch die Lex Gamp ift der preußische Staat Besitzer der un»

verrttzten Kohlenfelder geworden. Als Ersatz für die Abnutzung der

dentsche» Kohlenbergwerke märe bereits seit längerer Zeit der Aus¬

bau neucr^ KohlenschSchte erforderlich geworden. Tatsächlich haben
private Unternehmer auf Grund der übermäßigen im Kohlenvreisc
enthaltenen „Abschreibungen" bereits die Anlage neuer Bergmerke
begonnen nnd hierfür auch den allgemeinen Kapitalmarkt in An¬

lpruch genommen. Der preußische Bergbau sollte den in der Denk¬

schrift eines Minifteriums bereits seit Jahresfrist vorliegenden Vor¬

schlag eines Ausbaues des staatlichen Bergbaues schleunigst be»

schreiten und hierfür ebenso wie die Privatunternehmer in erster
Linie an den allgemeinen Kapitalmarkt herantreten. Als weitere

Sicherung könnte — soweit überhaupt notwendig — der in der er¬

wähnten Denkschrift vorgesehene kleine Sonderaufschlag auf den

Kohlenpreis »twa 2V Pf. je Tonne) in Betracht, kommen.
3. Die sofortige Einstellung wichtiger Bauten für öffentliche Zwecke

auf Grund der plötzlich festgestellten Mittellosigkeit von Reich und

Ländern bedeutet weitgehende Kapitalvernichtung. Soweit irgend
möglich, Ist ihr durch Wiederaufnahme dieser Bauten auf Grund

privater Kredite und notfalls des unter ») erwähnten Rentenmark-
kredites zu begegnend Die im Gange befindlichen Kanalbauten,
eines der wichtigsten Arbeitsreservoire der deutschen Wirtschaft,
sollten vor allem fortgeführt werden. Hierbei erscheint insbesondere
für den Mittellandkanal die Heranziehung des privaten Kapitals
und der Kapitalkraft der beteiligten Staaten, Provinzen und Ge¬
meinden sehr wohl möglich, und der Erfolg einer solchen Aktion,
wenn sie nur energisch durchgeführt wird, erscheint heute kaum

zweifelhaft.
e) Sonstige Arbeitsgelegenheit

1. Der Baumarkt war von jeher die wichtigste Aufnahmestellung
der freien Arbeitskraft. Der Versuch, die Mieten lediglich zu steuer»
lichen Zwecken und zum.Nutzen des privaten Besitzers auf volle

Goldhöhe zu bringen, würde keine Belebung des Baumarktes, son»
dern nur für weite Kreise des deutschen Bolkes eine unerträgliche
Verschlechterung der Wohnmöglichkeit bringen. Die allmähliche An-

gleichung der MKtcn an die allgemeine volkswirtschaftliche Preis-
Höhe kann deshalb nur entsprechend dcr Angieichung der Einkommcn

der breiten Volksschichten erfolgen.
Die Leistungskraft wirtschaftlich starker Mictergruppe» ist sofort

bis zur vollen Eoldhöhe der Friedensmiete heranzuziehen. Im

übrigen muß zur Linderung dcr Wohnungsnot aus der Wohnungs¬
wirtschaft selbst schleunigst eine ausreichende sscmcinwirtschaftlici)e
Kapitnlquelle erschlossen werden. Nach Abdeckung dcr Unkosten sür
ein« ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Wohnungen ist jeder Miet¬

mehrertrag dcr privaten Bereicherung z» entziehen und zu¬

gunsten der Unterstützung leistungsschwacher Mieter »nd der Weh.

nungsbaumirffchaft in die öffentliche Hand zu überführe». Auf diese
Weise könnten unter Kapitalisierung d« bei der Ang/eichung der

Mieten entstehenden Gewinne an den Hypothekcngiüubigern große
Betrüge für die Belebung des Baumarktes freigemacht werden.

2, Große Flächen des deutschen Bodens können der deutschen
Landwirtschaft durch eine großzügige Moorkultivierung zugeführt
merden, La es sich hierbei um voraussichtlich dauernd produktive
Anlagen handelt, kann auch hier weitgehend der private Kapital¬
markt und vorübergehend notfalls für die erste Einrichtung der

Kredit zu 2) in Anspruch genommen werden. Hier ist auf Inhre
hinaus sür viele Zehntausend« brachliegende Arbeitskräste Beschästi»
gungsmöglichkeit, deren Ausnutzung bereits vom Kabimtt Wirth in

Aussicht gestellt, bisher aber niemals in Angriff genommen morden

ist. Hier verbindet sich zugleich Sicherung der allgemeinen Volks-

ernährung auf längere Eicht mit der
^

Bcschästignngsmöglichkeit
brachliegender Arbeitskräfte.

IV. Umgruppierung der Arbeitslosen

Zur Durchführung dieser Aufgabe werden zahlreiche Arbeiter und

Angestellte dauernd insbesondere solche Berufe verlassen müssen, in

denen ste bishcr teilweise volkswirtschaftlich unproduktiv beschäftigt
waren. Da die Umgruppierung am leichtesten bei den Jugendlichen
und Unverheirateten vorzunehmen ist, sind diese zuerst zum Beruss-

mechsel, nötigenfalls auch zum Ortswechsel zu oeranlassen.
Die Umgruppierung und Umschulung ist unter Mitwirkung der

Selbstverwaltungskörper des ArbeiKnachmeises vorzunehm«,;.

V. Arbeitsbeschaffung durch Preisdruck.
Die vorläufige Einführung einer festen Währung hat nicht den

versprochenen Preisabbau zur Folge gehabt. Das übersteigerte

Preisniveau deuffcher Waren hat Absatzschwierigkeiten im Ausland

und Abnahmeschwierigkeiten im Inland« zur Folge und verringert

bedenklich die Kaufkrast der ohnehin weit herabgedrückten Löhne.
Die übermäßige Preislwhe ist auf wichtigen Gebieten der Ueber¬

macht der Kartelle und zumal auch der Trusts zuzuschreiben. Dos

von der Reichsregierung eHassene gänzlich unzulängliche Kartell-

gesetz konnte irgendeine wesentliche Besserung hinsichtlich der Preis¬
gestaltung bisher nicht zeitigen. Von «iner Wirksamkeit des ein¬

gesetzten Kartellgerichts ift bisher überhaupt nichts bekannt ge¬

worden. Es besteht die Befürchtung, daß d« Einschränkung der

Kartelle, die vielleicht bei der vorerst noch fehlenden Inkraftsetzung
des Kartellgeseges im besetzten Gebiet ersolgen könnte, nur zu einer

weiteren Förderung der Trusts führen mird. Deshalb ist eine ge¬

setzliche Neuregelung dahingehend zu fordern, daß dem Reiche oder

eincr von Ihm zu bestimmenden Stelle das Recht der unmittelbaren

Nachprüfung jeder Preissorderung bei Unternehmungen, die «ine

bestimmt« Größe überschreiten, und gegebenenfalls auch die sofor¬
tige Preisherabsetzung durch einfache Anordnung ermöglicht wird.

In all denjenigen Gewervezweigen, in denen durch zoll- und

einfuhrpoiitische Maßnahmen Marktbeherrschung erzeugt mird. Ins¬

besondere da, wo der Preis im Inland über dem Verkaufspreis im

Ausland gehalten wird, ist diese Monopolmacht durch Oeffnung der

Grenzen zu bekämpfen.
Die sicherste Preissenkung wird dadurch herbeigeführt, daß der¬

jenige Zwischenhandel, der sich neu in übergroßer Zahl verteuernd

eingeschaltet hat, beseitigt wird. Dies geschieht nm zweckmäßigste»
durch möglichst unmittelbare Verbindung zwischen Erzeugern und

Verbrauchern. Diese Verbindung ist auf jede Welse, notfalls auch

durch Zoll-, Steuer- und Tarifpolitik, insbesondere durch Begünsti¬
gung der Genossenschaften, zu fördern.

Verorönung über Sie Arbeitszeit.
Vom 21. Dezember 1S23.

Auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dczcmbcr 1323

(Neichsgesetzbl. I S. 1179) verordnet die Reichsregierung nach An¬

hörung eines Ausschusses des Neichsrats und eines aus IS Mit¬

gliedern bestehenden Ausschusses des Reichstags vorbehaltlich einer

späteren endgültigen Regelung:
§ 1. Die Anordnung über die Regelung der Arbcitszcit gcmerb»

licher Arbeiter vom 23. November 1918/17. Dezember 1918 Reichs»
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gesetzbl. S. 1334—1436) und die Verordnung über die Regelung der

Arbeitszeit der Angestellten während dec Zeit der wirtschaftlichen

Demobilmachung vom 18. Mörz 1919 (Neichsgesetzbl. S. 31S) er»

halten mit den nachstehenden Aenderungen und Ergänzungen von

neuem Gesetzeskraft. Insbesondere darf bei den in Ziffer I der

Anordnung vom 23. November 1918 und in den ZZ 11 ff. der Ver»

, rdnung vom 13. März 1919 bezeichneten Arbeitnehmern die rege!»

ü.aßtge werktägliche Arbeitszeit ausschließlich drr Pausen, die Dauer

> sn acht Stunden nicht überschreiten. Jedoch kann der an einzelnen

"Werktagen für den Betrieb oder einc Betriebsabteilung eintretende

Ausfall von Arbeitsstunden nach Anhörung der gesetzlichen Betriebs»

Vertretung durch Mehrarbeit an den übrigen Werktagen der gleichen

oder der folgenden Woche ausgeglichen werden.

Z 2. Für Gewerbezweige oder Gruppen von Arbeitnehmern, bei

den regelmäßig und tn erheblichen, Umfang Arbeitsbereitschaft vor»

liegt, kann durch Tarifvertrag oder, soweit ein solcher nicht besteht

oder doch Arbeitsverhältnisse dieser Art nicht berücksichtigt, durch den

Reichsarbeitsminister nach Anhörung der beteiligten wirtschaftlichen

Vereinigungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine vom Z 1

Satz 2 und 3 abweichende Regelung getroffen werdcn.

Z 3. Unbeschadet der im Z 10 vorgesehenen Ausnahmen dürfen

die Arbeitnehmer eines Betriebs oder einer Betriebsabteilung nach

Anhörung der gesetzlichen Betriebsvcrtretung über die im Z 1 Satz 2

und 3 vorgeschriebene Höchstarbeitszeit hinaus an dreißig der Wahl

des Arbeitgebers überlassenen Tagen im Jahre mit Mehrarbeit bis

zu zwei Stundcn beschäftigt werden.

Z 4. Die für den Gcsamtbeiricb zulässige Dauer der Arbeitszeit

kann nach Anhörung der gesetzlichen Betriebsvertretung für weibliche

und jugendliche Arbeitnehmer um höchstens eine Stunde, für männ¬

liche Arbeitnehmer über sechzehn Jahre um höchstens zwei Stunden

täglich in folgenden Fällen überschritten werden:

1. bci Arbeiten zur Bewachung der Betriebsanlagen, zur Reinigung

und Instandhaltung, durch die der regelmäßige Fortgang des

eigenen ode? eincs fremden Betriebes bedingt ist,
2. bei Arbeiten, von denen die Wiederaufnahme oder Aufrecht»

erhaltung des vollen Betriebs arbeitstechnisch abhängt,

3. bei Arbeiten zum Be- und Entladen von Schiffen im Hafen und

zum Be» und Entladen sowie zum Verschieben von Eisenbahn»

wagen, soweit die Mehrarbeit zur Vermeidung oder Beseitigung
von Verkehrsstockungeil oder zur Jnnehaltung der gesetzlichen
Ladefristen notwendig ist,

4. bei der Beaufsichtigung der vorstehend unter Nr. 1 bis 3 auf»

geführten Arbeiten.

Z S Wird durch Tarifvertrag die Arbeitszeit über die im ß 1

Satz 2 und 3 festgesetzten Grenzn ausgedehnt, so gelten für die

Beschäftigung der Arbeitnehmer, für die der Tarifvertrag verbindlich

ist, dessen Bestimmungen an Stelle der Borschriften des Z 1.

Enthält ein nicht für allgemein verbindlich erklärter Tarifvertrag

Beftimmungen über die Arbeitszeit, die mit dem Sinne dcs öffent»

lich-rechtlichen Arbeitnehmerschutzes, insbesondere mit der Rücksicht

auf die Schutzbedürftigkeit oer weiblichen und jugendlichen Arbeit»

»eymer unvereinbar sind, so kann die oberste Landesbehörd« sie be»

anstanden und, wenn sie innerhalb einer von ihr festgesetzten Frist

nicht geändert werden, sslbst Bestimmungen über die zulässige Dauer

der Arbeitszeit treffen. Dies gilt auch für die im Z 2 erwähnten

Tarifverträge.
Siiid iir einem Tarifverträge die näheren Bestimmungen über die

Arbeitszeit besonderer Vereinbarung oder der Entscheidung durch be»

sondere Stellen vorbehalten, so kann, wenn eine Vereinbarung oder

Entscheidung in einer von der obersten Landesbehörde bestimmten

angemessenen Frist nicht zustande kommt, die oberste Landesbehörde

Bestimmungen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit tresfen, die so

lange gelten, bis die Vereinbarung oder Entscheidung vorliegt.

Jn den Fällen der Abs. 2 und' 3 tritt bei Tarifverträgen, die für
mehrere Länder gelten, an die Stelle der obersten Landesbehörde oer

Neichsarbeitsminister.
Die Ausnahmen der ZZ 3, 4 uud lö geiicn auch neben Tarif»

Verträgen.
Z 6. Soweit die Arbeitszeit nicht tariflich geregelt ist, kann auf

Antrng des Unternehmers sür einzelne Betriebe oder Betriebs»

obteilungen eine vom Z i Satz 2 und 3 abweichende Regelung dsr

Arbeitszeit durch den zuständigen Gewerbeaussichtsbeamten oder Berg»

aufsichtsoeamten nach Anhörung der gesetzlichen Betriebsosrtretung

widerruflich zugelassen werden, sofern sie aus betriebstechnischen
Gründen, insbesondere bei Betriebsunterbrechungen durch Natur»

ereignisse, Unglücksfälle oder andere unvermeidliche Störungen, vder

ous allgemein wirtschaftlichen Gründen geboten ist. Für den Bereich

mehrerer GewerbeaufsichtsSmter oder Bergaufsichtsämter sowie für

ganze G«verbezweiqe oder Berufe steht die gleiche Befugnis nach
Anhörung der beteiligten wirtschaftlichen Bereinigungen der Arbeit»

eber und Arbeitnehmer der obersten Landesbehörde, für Fälle, die

ch auf mehrere Länder erstrecken, dem Reichsarbeitsminister zu.

Gegen den Bescheid ist. soweit er nicht von einer obersten Reichs¬
oder Landesbehörde erlassen ist, jederzeit die Beschwerde an die vor»

gesetzte Behörde zulässig, die endgültig entscheidet. Die Beschwerde
hat keine aufschiebende Wirkung.
Kommt nachträglich eine tariflich« Regelung zustande, so tritt diese

ohne weitereg an die Stelle der behördlichen.
Z 7. Eine Ueberschreitung der im Z 1 Satz 2 und 8 festgesetzten

Grenzen auf Grund tariflicher Vereinbarungen (g ö) oder behörd¬
licher Zulassung (Z 6) ist für Gewerbezmeige oder Gruppen von Ar-

Keltern, die untcr besonderen Gefahren fiir Leben oder Gesundheit
arbeiten, insbesondere für Arbeiter im Steinkohlenbergbau unter

Tage sowie für Arbeiter, die in außergewöhnlichem Grade der Ein¬

wirkung von Hitze, giftigen Stoffen. Staub und dergleichen oder dcr

Gefährdung durch Sprengstoffe ausgesetzt stnd. nur zulässig, wenn die

Ueberschreitung aus Gründen des Gemeinwohls dringend erforder¬
lich ist odex wenn sie stch in langjähriger Uebung als unbedenklich

erwiesen hat und eine halbe Stunde nicht übersteigt.
Der Reichsarbeitsminister bestimmt, für welche Gewerbezweige oder

Gruppen von Arbeitern diese Beschränkung Platz greift.

Z 8. Im Bergbau unter Tage ist für Betriebspunkte mit einer

Wärme über 28 Grad Celsius durch Tarifvertrag eine Verkürzung

der Arbeitszeit zu vereinbaren. Kommt eine derartige Vereinbarung

nicht zustande, so ordnst die zuständige Bergbehörde nach Anhörung

der beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer die Verkürzung an. Weitergehende bergvolizeiliche

Bestimmungen bleiben unberührt.
Im Steinkohlenbergbau gilt als regelmäßige tägliche Arbeitszeit

die Schichtzeit: sie wird gerechnet vom Beginne der Seilfahrt bei der

Einfahrt bis zum Wiederbeginne bei der Ausfahrt oder vom Eintritt

des einzelnen Arbeiters in das Stollenmundloch bis zu seinein

Wiederaustritt.

Z 9. Die Arbeitszeit darf auch bei Anwendung der in den ZZ 3

bis 7 bezeichneten Ausnahmen zehn Stuirden täglich nicht über¬

schreiten: eine Ueberschreitung dieser Grenze ist im Falle des Z 7

überhaupt nicht und sonst nur aus dringenden Gründen des Gemein»

wohis zulässig.
Die sonstigen gesetzlichen Vorschriften über den Schutz der Ar¬

beitnehmer, insbesondere der weiblichen und jugendlichen Arbeit»

nehmer, bleiben unberührt.
Weibliche Arbeitnehmer sind auf ihren Wunsch während der

Schwangerschaft und der Stillzeit tunlichst von einer die Grenzen

des Z 1 Satz 2 überschreitenden Arbeit zu befreien.

Z 10. Sie nach diefer Verordnung stch ergebenden Befchränkmi»

gen der Arbeitszeit sinden kein« Anwendung auf vorübergehende

Arbeiten, die in Notfällen oder zur Verhütung des Verderbens von

Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbsitserzeugmssen unverzüg»

lich vorgenommen werden müssen.
Z 11. Wer den Vorschristen dieser Berordnung oder den in Kraft

bleibenden Bestimmungen der im Z 1 bezeichneten Verordnungen

oder den daraufhin» erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt, wird

mit Geldstrafe bestraft.
Wer wegen ciner im Abs. 1 unter Strafe gestellten Handlung

bestraft worden ist und darauf vorsätzlich abermal» «ine dieser Hand»

lungen begeht, mird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und mit

Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Der Arbeitgeber ist Sei Duldung oder Annahme freiwilliger

Mehrarbeit, soweit es sich um männliche Arbeitnehmer über sechzehn

Jahre handelt, nicht strafbar, wenn die Mehrarbeit durch besondere

Umstände veranlaßt und keine dauernde ist, und wenn si« weder

durch Ausbeutung der Notlage oder der Unerfahrenheit des Arbeit¬

nehmers von dem Arbeitgeber erwirkt wird, noch auch offensichtlich
eine gesmidheitliche Gefährdung mit sich bringt.

Z 12. Bestimmungen von Tarif» und ArbeitsvertrSgen, dle. beim

Inkrafttreten dieser Verordnung gelten und eine geringere als nach

dieser Verordnung zulässig« Arbeitszeit vorsehen, können mit dreißig»

tägiger Frist gekündigt werden.

Jst in solchen Verträgen der Lohn als Zeitlohn bemessen, so

wirkt die Kündigung auch für diese Bestimmungen.

Arbeitsverträge, die in der Zeit vom 18. November 1923 bis

zmn Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen sind, bleiben un«

berührt, soweit die nach den ZZ 3 bis 9 zulässigen Höchstgrenzen

nicht überschritten werden.

Z 13. Für Betriebe und Verwaltungen des Reichs (auch der

Reichsbank) und der Länder sowie für Verwaltungen der Gemeinden

und Eemeindeverbände steht die Ausübung der durch dieses Gesetz

dem Reichsarbeitsminister oder anderen Behörden übertragenen Be»

fugnisse den diesen Betrieben oder Verwaltungen vorgesetzten

Dienstbehörden zu. Diese können die für Beamte gültigen Dienst»

Vorschriften über die Arbeitszeit auf die übrigen Arbeitnehmer der

genannten Betriebe und Verwaltungen übertragen, auch soweit

laufende Verträge dem entgegenstehen. .

Z 14. Die Ziffern II. VI. Vll Abs. 1, 2 und X der Anordnung

über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom

,2S. November 1918/17. Dezember 1918. die U 1. 4. S. S, 7 und 1»



Nummer 2 AfA-BundeSzelkung Seite 11

der Berordnung über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten
mährend der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung voin 18. März
1919 bleiben ausgehoben. Das Gesetz über die Arbeitszeit im Berg»
bau unter Tage vom 17. Juli 1922 (Reichsgesetzblatt I S. S28) tritt

außer Kraft.

An die Stelle der in den vorbezeichneten Verordnungen ge»

normten Demobilmachungskommissare treten die obersten Landes»

behörden.
Die im L. 12. Nr. 2 der Verordnung vom 18. MSrz 1919 fest,

gefetzte Grenze von siebentausend Mark wird durch die im Versiche»

rungsgesetze für Angestellt« für die Versicherungspslicht jeweils be»

stimmte Höchstgrenze des Jahresarbeitsverdienstes ersetzt.

Für die Bäckereien und Konditoreien und die ihnen gleich»
gestellten Anlagen bewendet es bei der Verordnung üb« die Ar»

beitszeit in den Bäckersien und Konditoreien vom 23. November

191S (Reichsgesetzbl. S. 1329).

§ IS. Der Reichsarbeitsminister tst ermächtigt, Ausführungs,
bestimmungen zu dieser Verordnung zu erlassen.

Der Reichsarbeitsminister ist ferner ermächtigt, dte sonstigen
Ihm durch dies« Berordnung übertragenen Befugnisse auf eine andere

Stelle zu übertragen. Das gleiche gilt sür die oberste Landes»

behörde hinsichtlich der ihr übertragenen Befugnisse.
Der Reichsarbeitsminister kann die im Z 1 Satz 1 bezeichneten

und die in der Reichsgemerbeordnung enthaltenen Vorschriften
über die Arbeitszeit mit den aus dieser Verordnung stch ergebenden
Aenderungen in einheitlicher Fassung als „Arbeitszeitoerordnimg"
veröffentlichen.

8 IS. Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1924 in Kraft.

Berlin, den 21. Dezember 1923.

Der Reichskanzler Der Reichsarbeitsminister

Marx Dr. Brauns

^^^^^^^
Die „Salus", Geweinnülzige Krankenliauskosten-Verstcherungs.

ArliengeZelljchaft. hat dieser Tage, nach erfolgte? Eenehmigung durch
das Reichsaufsichtsamt für Privatoersicherung, in den ihr vom

Magistrat Berlin beim Städtischen Hauvtgesundheitsamt zur Ber»

fügung gestellten Räumen, Bei«» C. 19, Roh str. 29/301, ihre
Geschäftsstelle eröffnet. Die Gesellschaft, deren Vorstand und Auf»
sichtsrat die bekanntesten Sozialhygieniker und führende Persönlich»
leiten aus interessierten Behörden und sonstigen Interessentenkreisen
angehören, nimmt Antragsteller ohn« vorherizs ärztliche Unter»

suchung in die Versicherung auf. Sie gemährt innerhalb des ganzen

Deutschen Reichs mid des Freistaats Danzig gegen eine JahresprSmie
von 2V Goldmark die Kosten des erforderlichen Krankenhausaufent»
Halts bis zum Höchstsatz von 4 Goldmark täglich und bis zur Höchst»
dauer von 13 Wochen in einem Jahr. Damit versucht sie, auf sehr
zeitgemäßer Grundlage und einem neuartigen Wege sozialer Selbst»
Hilfe, einer der drückendsten Sorgen der minderbemittelten, nicht
krankenversicherungspflichtigen Bevölkermnzskreise abzuhelfen. Zu»
gleich ist sie m hohem Maße geeignet, der aufs äußerste gefährdeten
Bolksgesundheit zu dienen. Maßgebende Reichs» und Landesbehör»
den, z. B. das Reichsarbeitsministerium, das Neichspostministerium,
das preußische Ministerium für Volksmohlfahrt u. o., haben der

«Salus" ihre Sympathie bekundet und sie in mannigfacher Weise
gefördert. Ebenso, haben bedeutende Arbeitgeber» und »nehmer»
verbände ihr Kbhafte Beachtung gezeigt. Die obengenannte Ge»

schästsstelle erteilt jede nähere Auskunst.

Sie staatliche WirtschaftSschuK SlZsselöorf.
Bon Dr. Seelbach.

Mlt Beginn des neuen Jahres bringt die staatliche Wirtschaft»,
jchule in Düsseldorf einen gedruckten Prospekt heraus, der über

ihren weiteren Ausbau Auskunft gibt. Er ist durch das Sekretariat:

Süffeldorf, Achenbachftraße Sl, gegen Cwsendung des Portos zu
dezichen. Trotz der furchtbaren Hemmnisse, die das laufende Jahr
des passiven Widerstandes und der alles zerftSrenden Geldentwertung
gebracht hat, ift es gelungen, mlt einer Tagesklaffe von 20 und drei

Abendklassen von zusammen 70 Wirtschaftsschülern durchzuhalt«n und
die Arbeit im Miirz zu beendigen.
Am IS. Mol d. I wwd dn n Die

OrganHetion der Wlttjchaftsschule ist dadurch erweitert morden, daß

dem Swdienjahre von nun an ein Jochr Fernunterricht sür diejenigen
vorausgeht, die noch in der Arbeit stehen, um eine gründlichere Vcr»

bereitung und ein« bessere Auswahl zu ermöglichen. Die Wirljchakts»
schule stellt hohe Anforderungen an die geistigen und moralischen
Kräfte ihrer Schüler. Nur mer wirklich alle Kraft einzusetzen vcr»

mag, sollt« sich melden.

An die einzelnen Organisationen mendet sich die Wirtschastsschule
mit der dringenden Bitt«, ihre Arbeit zu unterstützen. Die aus»

gedehnte politische Tätigkeit der Gewertschasieii hat es leider mit

sich gebracht, daß in der vergangenen Zeit die Schulungsarbeit zu»

rückstehen mußtc. Nun ist die Zeit der Depression und der Be»

sinnung da und es wäre dringend zn wünschen, menn bcim Wieder»

aufbau der Gewerkschasten die Wirtschastsschule trotz der gegen»

wärrigen Krise weiter gefördert würde. Es «M, die eigenen jinan»
ziellen Mittel zu vrüsen G?ündliche Ardeilerbildung ist in «iner

Zeit, in der alles zusammenzubrechen droht, «ine Lebensfrage dcr

Gewerkschaften. Sollten aber di« eigenen Mittel in diesem Jahre

nicht ausreich««, genügen klein« Unterstützmigcn der Schulkasse.
Andererseits sollten sich die Gewerkschasten beinühcn. Fivistellen sür

ihre Teilnehmer von seiten des Staates, der Städte und Provinzen
zu erhaiten. Arbeiterausbildung Ist eine dauernde nationale Not»

wendigkeit, gehört zu den Lebensfragen eines modernen Staates.

Sie kann gar nicht unter die Sparmaßnahmen falle», denn die

Wirischaftsschule ist keine Schule wie andere Schulen, sondcrn «In«

in D«utsch'and viel zu seh,.' vernachlässigte große Idee. Für sie gilt
es mehr ols bisher alle Kräfte zulaminenzufassen. Die staatliche
Arbeit tnt es nicht allein. Sir muh durch eine sreie und kräftige

Bewegung unterstützt werden, die In Ihrcr Unternehmungslust nicht
müde wird. Insbesondere wendet stch die Düsseldorfer Wirtschasts»
schule mit ihrer Arbeit an dos besetzte Gebiet, mit dem sie eng ver¬

bunden ist. Der deutsche W«sten mit seinein besonders schwieriaen
Leben und seincr Füll« von nationalen und internationalen Be¬

ziehungen braucht Männer und Francn auch aus den weite» Schich¬
ten der Bevölkerung, welche veiMndnisvoll und tatkräftig an dem

Wiederausbau unseres Volkslebens und dcn Beziehungen dcr Völker

untereinander mitarbeiten könne»

Dle ÄrSeitSkostgkeit See Kopfarbeiter.
Der letzte Kongreß des Internationalen Verbandes gegcn die Ar»

beitslosigkeit beschäftigte sich eingehend mit der Frage der Arbeits¬

losigkeit der Kopfarbeiter. Zur Grundlage diente ein großangelegtes
Referat Jmre Ferenczis, dcs bekannten Sozialpolitikers, der ein

Gesamtbild der Lage der europäischen Kopfarbeiter, deren Kreis er

sehr weit gezogen hat, entwarf. Aus die Im Referat und auf dem

Kongreß aufgeworfenen Probleme müssen wir de.imächft zurück¬
kommen. Hier sollen nur die Im Referat Ferenczis mitgeteilten

statistischen Daten auf Grund einer VeröjsentZichung dcr sranzSsilchen

Zeitschrift «L'Jnformation Sociale" wiedergegeben werden.

In England betrögt die Zahl der arbeitslosen Kopfarbeiter
20 bis 25 Proz. aller unter das Dersicherungsgej^tz fallenden Kopf¬
arbeiter überhaupt. Jn Indien ist die Lage dcr Kcpsorbciter ge¬

radezu verzweifelt. Ungefähr dasselbe trifft sür Lettland zu. Sehr

«roh ist die Arbeitslosigkeit der Kopfarbeiter in Holland. Der

Prozentsatz der arbeitslosen Handels» und Bureauangestellten Ist

dort fast 9 Proz. Jn der Schweiz haben sich mehr ols 3000 Kops-

arbeiter mit Hochschulbildung als arbeitslos gemeldet. Die Arbeits¬

losigkeit der Kopfarbeiter tritt nicht so kraß in Erscheinung wie die

.
der Handarbeiter, dafür dauert sie länger und es ist schwieriger, dk

Betroffenen anderswo unterzubringen.

An da«

Bestellschein

Postamt
(Postzeitungsstelle)

,n_.
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systematisch» Materialbeli«s«rung und Schulung d« Betrieb««!«, insbesonde«

. . , ^ ^
»- ^ « ^ V »c, lr >. , »^ r: auch der Aufsichtsratsbetriebsräte zugeleitet. Desgleichen foll di, «AfA.Bund».

^ 11 ^ I^I^l^^I»X"Olltx1)lI Zeitung" durch «inen wirtschaftspolitifchen und arbeitsrechtlichen Teil den »«.

dllrfnissen der Betriebsräte angepaßt werden.

Jm Preußischen Ministerium für Volksbildung waren wir an mehreren Be»

^l«k..it^<i.««5»«,t «»>« ^x^ls ^?«r?e««!l> sprechung«« Über die Akademie der Arbeit in Frankfurt o. Main beteiligt.

ArttltSverlM! ver ^s^.^FeNlrule. Hauptgegcnstand der Verhandlungen war cin Vertragsentwurf für die Akade»

Um»n,«g.in.mSgNch^ ^nd?n hat"'"^ "° ^Mmmung der Gewerkschaft«« uud dec Ministerien

im «and« und der »»ndes^ntrale i» Berlin herbri,us«h«a »nd die «eser der s°sun°°n yai.

..««.Bu»de«ett«»ri» über die TSUgieit »nserer ExitzenorganisaU,« KmKnd ^.Der gemeinsame lohnpolitische Ausschuß von ADGB. und AsA-Bund hat zur

«informier«», wird d« Sa»pt»»rsta»d de, «sA.Bnnde« ognwnaUich «inen Arbeitszeitoerordnung zur Verbind! ichkeitserklarmig von Tarifverträgen und

«rbeitsbcricht «röffentlichen, der die wichtigsten Vorgänge enthält. ,

den allgemeinen Lohnfragen Stellung genommen. Die entsprechenden An,
« » «

» «, «««
Weisungen sind inzwischen durch die einzelnen Verbände erfolgt.

.» ^ ^ . « , »>..,. !^^„.»«r.«„« ,.,
Haltung des Reichsarbeitsministeriums hat Immer wieder Anlaß «t

Der Bundesausschuß WU on, S. Januar w

J'idustriebe^ Beschwerden gegeben. So haben wir gegen di« an die SchlichwngsaussKüff«
Berlin zusammen und bewältigte in «wölfs«^ gegebenen Anweisungen Einspruch erhoben, ferner gegen die säumige Jnkvaft»

Tagesordnung: t. Neugestaltung der Wirttchaft und ideologisch« EinstcU^g ^„ng 5.^,, Echlichtungsausschiisse und die verzögerte Uebernahme ihr«
der Arbeitnehmer., Rcierent: Staatssekretär z. ?. Prof. Dr. Hn:sch 2. Die

„.„en Aufgaben durch die Gewerbe, und Kaufmannsgerichte. Auch mußte ein«

g°,,tralarbcitsgcmc>nsobaft. Referent: O. S^wcitzer. S. Wirtschaftliche z,en veränderten Aufgaben entsprechende neue gusammensetzung der Gewerb«.

sozialpolitische Taaesfraaen, insbesondere Arbeitsloscnproblem. Referent. Beisitzer aus den «reisen der Angcstellten verlangt werden.

S„?de7 Mo^mio' ^Sachen' "ReS-"«In MuÄ.°°D« 5?m GegenWer der Sabota«. de- Tarisgedankens durch die Unternehmer nm,

ArA.Borswnd v^gelegte Gesamtplan zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit fand «leichsfalls «in Versagen des Reichsarbeitsministeriums festgestellt werden,

die Zustimmung des Ausschusses und wurde den zuständigen Ministerien mit - In den Schlichtungsausschuß von Groß-Berlin ist Kollege Siiß als Beisitz«

der Aufforderung zur Stellungnahme zugeleitet, gur Frage der Kultivierung berufen worden.

der Oedländcreien wurde der ÄsA»V°rftand «rmäStigt, mit den Mündigen j,^ Verband land, und forstwirtschaftlicher Angcstcllten haben Verhanb»
Stellen ,n Verbandlungen einzutreten. Der Bundesausschuß beauftragt« Zungen Ubcr eine Reorganisation stattgefunden.

WcNofor?^ Neichswirtschaftsministerium hat am 18. Januar die Gewerkschaftsver.

Wn^ t der
S u?d g°w?rbliI5W^ und Arbeiinehm« ^./«"«ngen doch bl eben die i»m RWM Kort gegebenen Auskunft.

Deuischiands ist i^
^ » «ber seine kün,Nge Mrts°iaftsp°Iitlk rn ,cder Weis« unbc^^

Der Sozial, und Wirtschafispoliiisch« (SWP.)Ausschuß trat tm Bericht?. Ueber den Im AfA°Bundesausschnß behandelten Plan der Auttivierung der

monat zu vicr Sitzungen zusammen, au denen auch Sachverständig« aus dem Zwor» und Oedländcreien haben e,n? Reibe weiterer Arbeitssitzunge» mit dem

Wirtschafislebcn nnd aus der Sozialversicherung beteiligt waren. Neben der ADGB. und landwirtschaftlichen Sachverständigen stattgefunden. Die Vor»

Vorbereitung der Leitsätze z.,m ArbeitsK>senvrobIcm nahm die Beratung einer arbeiten sind uoch nicht abgeschlossen.

Gcsamtrcform der Sozialversicherung dcn breitesten Raum ein. Di« Bor» Mit der Gemeinnutzigen Krank«nhaugkosten>Berstchernng A..G. „Salus" sind

schlüge, wonach die Gewerkschaften als Verwaltungsorgane zu Tragern der Vorverhandlungen eingeleitet, um den einzelnen Verbänden dcn Abschluß von.

Versicherung («ranken, und Arbeitslosenversicherung) gemacht werden sollt««, Abkommen zugunsten ihrer Mitgliedschaften zu ermöglichen.

ZÄI'i
da die «efabr «^ ^ Reichssinanzministerium hotten die AfA-Vertreter in mehreren Sitzungen

init den! ADGB. qegcn die einseitige Stellungnahme des Reichsarbeitsmini- ", „"
„

°" ««mien uns «ngciicllien nnterdreitet worden.

steriums vorzugehen. Der Kaiolvg Über die nach 8 l des ABG. versicherungs. Die Vorstandssitzunacn des ADGB. und seine Builbcsauoschugsttzung sind

pNiÄligcn Angcstclltcngrllppen konnte gleichfalls verabschiedet weiden, gu dem vom AfA.Borfiand wie üblich dcstbukt wsriicn.

Euiwurf dcs Rcich^arbciisministcriums hat dcr EWP.-Aueschuß In Verbindung

mit dcn Vcrbändcn die erforderlichen Abänderungsvorschläge eingereicht. ^ '»!>,,,»i»,»i«,i»»»^»ll»M»»»««,
, m n,>>>»»»^»««-»^»,«.„,„»««„«.

Sn cincc Lcsorechnng aller Spitzenorqanisaiisncn ist gegcn die Reaktion in ''^»»»kU»«VZ^

der soziaipoliii'chcn Gesetzgebung Sielluug genommen worden, um sllr die Bc» ? Iri^k^XllIl?

ratungen^i«,. Sszialvolitttchen ^«usschulj
des Reichswirtschaftsrateo inch Mög.

^.^^^ ,

Auf Sinnd von vorangegangenen Besprechungen war zur Beratung de«

NefcrcnirncniOurscs eincs Gesetzes Über die berufliche Ausbildung Jugend» Dos neue Schlichtung«»«?»». Gin Wegweiser wr Betriebsräte und Beisitzer,

iichcr ans allen beteiligten Organisoiionen eine Kommission einMsetzt word«n, heraiisMgeben vom Bund d«r technischen Angestellten und Beamten jBut«b>,

^.^^ch^,«Sn1^ «rrSt»?'^
««UN ^ ^

dc?'^äei" Ai'M«V^^^^ ?i^m» Die Arbeitnehmer «nb ihre Vertretungen sehen stch. vor eine «.worden.,

«una, dcu Ecdankcn dcr Laiengcrichte zugunsten d»r ordentlichen Ecrichtsbar» l,ch schwierige Aufgabe gestellt durch die Umwälzungen, die das bisherige

keit "tneisingcben. Die Vertreter der frcicn Gewerkschaften haben die Regie» Schlichtungswesen erfahren hat auf Grund dcr Verordnung iibcr das Schlich»

rungsvorschlöge abgelchnt und positive Gegenvorschläge fiir eine Bereinheit» tungswesen vom !«>. Oktober IS2Z und dcr dazu
'

gehörigen Ausführung?,»

lichung nnd Rcorgonisatlon dcr Gewerbe, und gaufmannsgericqie gcmacht. bestimmungen vom 1«. Dezember ISA. Das Schlichtungsverfahren hat nun-

Im Belwallungzrat Iiir das Arbciisnachweiswesen (Reichsarbcltsverwalwn^ prozeßrechtlichen Charakter crballen. so daß cs den einzelnen Arbeit»

Za^:i.Sc^'7nran^ch?s''dc? Mes°"A^ tie ^el?eS ^ern kaum noch inöglich ist, M durch das Labyrinth nw.erieller und ^r»

für offene Stellcn cinzusiihren. Die Reichsarbeiisverwaltung Hot durch Rund» mcll« Nechtsbestimmungen hindurchzusindcn. Der Butab hat cs deshalb

frage eins Neuregelung fllr'die Tätigkeit des Berwottungsrotcs und seiner unternommen, den Betriebsräten und Beisitzern mit einem Leitfaden an die

Unicransschiifse vorgeschlagen. Angeblich wiirde eine Ersparnis, tatsächlich Hand zu gehen, der es ihncn ermöglichen soll, die anvertrauten Interessen so

aber eine Einschränkung der Selbstverwaltung bewirkt. Der AfA-Bertretcr im q«t wie irgend möglich zu vertreten. Die Schrift zeigt auf, was ncch an

Veiwalinnzsrat l^t deshalb die vorgeschlagene Regelung abgelehnt. Arbeitnehmerrechten im Schlichtungswesen vorhandcn ift und wclche Wege

Die SfliKcngcwcrkschafien haben sich mit der Gründung einer gemeinnützigen eingeschlagen'werden müssen um den Kampf ums Recht sllr den einzelnen

WohnungswugescUschaft bcslya,t,gt, bci der die in den gemeinnützigen Sie»»
Arbeitnebmer iomvbl mie sllr

die

Deleaicl«sten
erfolgreich siikrcn c-'n

lungsqeselllchaften sllr Bcrgmannsheimsiätien vorhandenen Werte benutzt wer» ^ , ".
°"

^
^ '.'j?

»le.
^ieg,«aiien

ertoigreicy zu myren.
c..n

den sollcn. Es ist zunächst eine Denkschrift an das Reichsarbeitsministerium besonderer Vorzug der Schrift ist, daß man in ihr Klagecntwiirfe vorsindit.

gerichtet wordcn. die Einzelheiten und Vorschläge sllr eine Satzung enthält. Auch siud die wichtigsten Bestimmungen der verschiedenen, in Betracht komme,!.

Dcr AfA-Vorstand war weiterhin genötigt. In Fiihlung mit dem ADGB. den Gesetze sorgfältigst ausgewählt, zusammengestellt. Sie dürfte sich drshc«

den scxarntistisHen Vorgängen in der Pfalz seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. bald als unentbehrlicher Ratgeber in allen Rcchtsstreltigkeltrn dcs Schlichtung''-

Mit dein Bund Deutscher Mietervereine und dem ADGB. haben Be» wesens im weitesten Sinne erweisen. Ihr Bezug kann daher nicht nur Vc>

svrcchungen Über einen Gesetzentwurf ^ur Veranstaltung einer Bolksobstimniung triebsrätcn und Beisitzern, sowie Gewerkschaftsfunktionären, sondern silcn

Über die MIctcrsrage stattgefunden. Die endgültig« Beschlußfassung dcr Spitzen» interessierten Arbeitnehmern angelegentlichst empfohlen werden,

organisationen steht »och aus. „ ... ^. . „,., „. .„ . ^

Der AfA-Vorstand hat den angeschlossenen Verbänden Borschläge für cin« Die Verordnung UV« die Arbeitszeit. Mit ErluuKrungcn, ?M

Auftrage des Allgemeinen Deutschen Geuxrkschaftsbundes, hcrrms»

gegeben von Th. Leipart. 32 Selten Oktav. Berlin, Verwgsgesell»

Datum des Poststempels. schaft des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes. Preis VL« Mk.

Im Auftrag« des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes HLt

Hiermit bestelle ich für den Monat , deffen Bimdesvorsitzender diese 32stitig« Schrift herausgebracht. S'.s

die enthält den genauen Wortlaut der Berordnung vom 31. Dezember

gsLJL, I^NNÄiLitttZt^ttNK^ und daneben ausführliche Erläuterungen zu jedem einzelnen
/,««,- ^«e,v^vz«,,,««V Paragraphen. Die Schrift ift insvesondere für die Funktionäre dc?

de« Allgemeinen freien Angestelltenbundes Gewerkschaften und für die Betriebsräte bestimmt, denen sie wer!»

zum monatlichen Bezugspreise von «,25 Mark. "olle Ausklärung gibt siir die Abwehr des Generalangriffs der Unter»

nehmer gegen den Ächtstundentag. Dle Aufklarung über den Jn»

Name-
der Verordnung wird den Kampf für die Aufrechterhaltung des

','" Achtstundentages wesentlich erleichtern. Im Vorwort der Schrift

Wohnort und Postbezirk:. . «
«klärt Seipart, daiz di« Gewerkschasten nicht aufhören werden, die

Bestimmungen der Verordnung, die gegen ihren Widerspruch zum

Straß« und Hausnummer: .— , _ Gesetz^ erhoben worden sind, zu bekämpfen und ihre Abänderung

(Deutlich sch««»»»7) " oder ihre Beseitigung zu fordern.
,

'

>
.
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